
· 447 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

11. 6. 1971 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Bundesgesetz über Studienrich­

tungen der Bodenkultur geändert wird 
Der Nationlalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
Das BUnidesgesetz vom 10. Juli 1969, BGBl. 

Nr. 292, übe'r Studienrichtungen der BOidenkU'ltur 
wird wie folgt geändert: 

§ 12 A:bs. 1 hat :ru lauten: 
,,(1) Fik die Dauer der Studienjahre 1969/70 

bis 1973/74 ist an den Hochschwlen, denen gemäß 

§ 1S Abs. 2 des AUgemeinen HochsdlUI-Studien­
gesetzes die Einrichwng der in diesem Bundes­
gesetz geregelten Studien obliegt; für jede 
Studienrichtung eine Stuldienkommission einzu­
setzen." 

Artikel 11 

Mi t der V ol'lziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

Das Bundesgesetz vom 10. Juli 1969, BGBl. relativ hohe Zeitaufwailid für Sitzungen und die 
Nr. 292, ülber Studienrichtungender Bodenkultur, Votibereitung solcher zu beachten, doch kann 
sieht im§ 12 Albs. 1 für die SOUIdienjahre 1969/70 nicht übersehen wel1den, da'ß die Erprobung der 
unld 1970/71 die prolbeweise Einsetzung von gleichberechtigten Zusammenarbeit der genann ten 
Studiel1l1wmmissionen für jede Studienrichtung Gruppen zu gewissen Anlaufschwierigkeiten 
vor. In diesen beiden Soudienjahren waren die führen mußte. Es ist jedoch zu erwarten, daß 
Studienkommissionen in erster Linie mit der nach Weg,faff'l der umfangreichen und schwierigen 
Ausa.rbeitung von Vorschlägen für die Erlassung Beratungen Ülber die Studienpläne die Dauer der 
von Studienol'ldnungeru :und mit den auf Grund Sitzungen der Studienkommissionen auf ein 
derselben im eigenen Wirkungsbereich der Hoch- angemessenes Ausmaß herabsinken wird. Neben 
schulen zu e111assenden Studienplänen befaßt. diesen sehr bedeutungsvollen Aufgaben der Mit­
Nach anfänglichen Schwier1gkeiten, die in der für wirkung bei der Ausavbeiuung der Studienord­
alle Beteiligten ungewOlhnten Zusammenarbeit nungen sowie der Erlassung der Studienpläne 
zwischen Professoren, Assistenten und Studenten wird nun in den kommenden drei Studienjahren 
'zu ~uchen sirud, hat inzwischen die Mehrzahl der der Schwerpunkt der Tätigkeit der Studien­
Studien'kommiss~onen der,artige V o.rschlläge dem kommissionen auf der Ausarbeiuung von Emp­
Bundesministeri1.l!m für Wissensch,aft und For- f~h'lungen über die Gestaltung von Lehrveran­
schung vOl'geIegt, so daß diese Studienordnungen staltungen und Prüfungen sowie auf der Be­
auf dem gesetzlich ,"ongeschriebenen Weg el'Lassen rungen und der Ausal1beitung von Empfehlungen 
werden können. Nach den bisherigen Emalbrungen fassung mit den Ursach,en von Studi>enverzöge~ 
ist es in den StrllIdienlm'mmissionen zu keinerlei zu ihrer Beseitigung liegen. Dies bedeutet, daß 
ernsthaften Konflikten zwischen den in ihnen den StudienJ~ommissionen die überaus wichtige 
dritte1paritätisch vertretenen Personengruppen Aufga!be der stänldigen Beobachtung und Weiter­
gekommen; Das AriheitsIC1ima kann viellmehr im entwiddung des Lehr- und Prüfungshetriebes 
aHgemeinen a1Isruihig und sach,lich bezeichnet zufäUt, die aber bisher mangeffs der entsprechen­
wel'den. Zwar ist bei der BeurteiLung der Al'Ibeits- den wissenschaftlichen Unterlagen nur sehr un­
el'gebnisse der Studien~ommissionen auch der zureichend erfüllt wenden konnte. Mit dem Aus-
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bau de-r Hochschulstatistik, insbesondere der 
Studentenverlaufstatistik und der Prii!fungssta­
tistik, wil'd in albsehharer Zeit das wissenschaft­
liche Instrumentarium für eine kritische Betrach­
tung des Lehr-lmd Forschungsbetriebes vmliegen. 
Mit ihm wird es möglich sein, die neu erlassenen 
Studienpläne an Hand der praktischen Erfahrun­
gen, des Fortschrittes der Wissenschaften und der 
Erfordernisse der wissensmaftlimen Berufsvor­
bildung laufend zu rülberpl'IÜfen. 

Kosten werden aus der V dllziehung des im Ent­
wurf vorliegen;den Bun1desgesetzes insofern er­
wachsen, als der VerwaI:tungsaufwand der einzel-

nen Stwdie~ommissionen bisher von Hochschul­
assistenten oder Bediensteten einzelner InstitJUte 
gegen Mehrd!ienstleistulligsvergriitung bewältigt 
wurde, auf die Dauer aber diese Täti~eiten so 
nicht weitergeführt werden können. Vielmehr 
wird es in den nächsten Jahr:en IlJOtwendig sein, 
an der Hochschu'le für BoldenkuJ:tur für aUe 
Studienkommissionen zusammen einen Verwal­
tUIlßSlbeamtel). der Verwendungsgruppe B oder C 
einzustelJen. Kost>en aus dem Sachaufwand wer­
den nur in unibedeutendem Maße erwachsen, so 
daß dieser aus den vorhandenen Mitteln gedeckt 
werden. kann. 

Gegenüberstellung 

§ 12. S t u die n kom m iss ion e n 

(1) Für (I-ie Dauer der Studienjahre 1969/70 
und 1970/71 ist an den Hochschulen, denen ge­
mäß § 15 Albs. 2 ,des Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes die Einrichturug der in diesem 
Bundesgesetz geregelten Smdien obliegt, für jede 
Studienrichtung eine Studienkommission einzu­
setzen. 

,.(1) Für die Dauer der Studienjahre 1969/70 
bis 1973/74 ist an den Hochsch,urJen, denen gemäß 
§ 15 Abs. 2 des AUgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes die Einricht'1lng der in diesem Bundes­
gesetz geregelten Studien O'bliegt, rur jede 
Studienrichtung eine Studienkommission einzu­
setzen." 

447 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




